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Presseerklärung 

Berlin, 28. Juni 2022 

War da was? 

Flexibilität in den Lehrformen wertschätzen, Neues kreativ integrieren. 
Gegen Zwangsmaßnahmen für Hochschullehrende und Studierende. 

An den Hochschulen in Berlin haben im Pandemiejahr 2021 13 Prozent mehr Studierende ihre 
Abschlussprüfungen bestanden als im Vorjahr – an den Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften sogar 19 Prozent mehr. Die aktuelle Welle von Abschlussarbeiten legt nahe, dass der 
noch aufzuholende Rückgang aus zwei Pandemiejahren 2020 und 2021 im Vergleich zu den 
Kohorten 2018 und 2019 zu schaffen ist. 
Auf diese Leistung sind die Studierenden, ihre Professorinnen und Professoren und alle 
Mitarbeitenden in Lehre und Verwaltung zurecht stolz. Es gelang uns flächendeckend, die 
Angebote pandemiegerecht umzustellen und unsere Studierenden zum Abschluss zu führen. 
Nun, auch wenn die Pandemie wohl noch lange nicht vorbei ist, erschallt in diesem Sommer der 
Ruf »Zurück in Präsenz!« von allen Dächern der Präsidien. Campus und Mensen sind in weiten 
Teilen wiederbelebt. 
Der Hochschullehrerbund Landesverband Berlin e.V. begrüßt die Rückkehr in Präsenz, beklagt 
aber die Unflexibilität der Hochschulleitungen, die erprobten Kompetenzen aus den Pandemie-
jahren aufzugreifen und für Präsenzstudiengänge weiterzuentwickeln. Wir beobachten Verbote 
und Kontrollen von voll- und teildigitalisierten Formaten an unseren HAW. Teilweise werden 
Lehrende gezwungen, für die Durchführung von reinen Veranstaltungen an die Hochschule zu 
kommen – selbst wenn diese auf Wunsch der Studierenden online gehalten werden. 
Welch Absurdität. Welch eine Geringschätzung der aufgebauten Kompetenzen und der 
zeitweilig extremen Mühen, trotz eigener pandemischer Belastungen die Studierenden nicht im 
Stich zu lassen. Welch eine Trägheit, keine innovativen Formate – Blockwochen, Online-Tage, 
Online an Randzeiten, offene Lernräume – auch nur anzudenken. Wir Professorinnen und 
Professoren können Digitale Lehre. Wir können Inverted Classroom. Wir können Blended 
Learning. Wir können datenschutzgerecht streamen. Wir können digital prüfen. Wir können 
Online-Rücksprachen mit Einzelnen und mit Teams. Wir können Praxispartner digital integrieren 
und Projekte mit digitalen Werkzeugen so umsetzen, wie sie auch später in der Arbeitswelt 
gebraucht werden. 
Aber wir dürfen nicht mehr. Das schlichte »Zurück in Präsenz!« als »Weiter wie früher!« fühlt 
sich schal an. In der Pandemie waren und werden wir flexibel und kreativ sein. Jetzt fordern wir 
die Präsidien und die Politik auf, uns Hochschullehrenden bei der Zukunft der Lehre aktiv mit-
gestalten zu lassen. 



Wir fordern, uns HAW-Professorinnen und Professoren angemessen im Rahmen der dringend 
notwendigen digitalen Modernisierung der Lehrverpflichtungsverordnung zu beteiligen. Wir 
fordern die Einrichtung von Zukunftswerkstätten an allen Hochschulen, um das gute Alte mit 
dem guten Neuen zu verknüpfen. 
Lehre und Forschung sind frei. Dazu gehört auch die Freiheit, gemeinsam neue Lehrformen in 
die Studiengänge zu integrieren, um diese zukunftsorientiert und krisenfester zu machen. 

Der Vorstand des Hochschullehrerbund Landesverband Berlin e.V. 
27. 06. 2022.

Im Anhang geben wir den Brief an die Landeskonferenz der Präsident:inne und Rektoren der 
Berliner Hochschulen zur Kenntnis, auf die wir bisher leider keine Antwort bekamen.



(zur Information: Brief am 4. 11. 2021 an die LKRP Landeskonferenz der Rektoren und 
Präsidenten. Auf den Brief erhielten wir keine Antwort). 
 
Erfahrungen der Pandemie nutzen – Online-Lehre in der LVVO gleichberechtigt und damit 
flexibel integrieren 
 
Berlin, den 4. 11. 2021 
 
Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, sehr geehrte Rektorin, sehr geehrte Rektoren, 
im Zuge der beginnenden Diskussionen um die LVVO überreichen wir Ihnen in der Anlage unser 
Positionspapier zur Gleichbehandlung von digitalen oder hybriden Lehrformaten zur Präsenz-
lehre. Wir sind davon überzeugt, dass dadurch den Selbstverwaltungsorganen in der Studien-
gangsgestaltung und den Lehrenden in der zielgerichteten Wahl der Lernform die größtmögliche 
Flexibilität in der Wahl der Lehrform ermöglicht wird. 
Die Lehrenden der HAWs haben 2020 unter größten Anstrengungen ein digitales Angebot zur 
Sicherstellung des Lehrbetriebs umgesetzt. Nach eineinhalb Jahren Online-Lehre freuen sich 
Studierende und Lehrende nun auf einen höheren Präsenzanteil. Viele Online-Formate haben 
sich aber bewährt. Die Erfahrungen der Pandemie bestätigen, was die empirische Bildungs-
forschung seit Langem besagt: Online-Lehre ist weder per se besser noch schlechter als 
klassische Präsenzlehre. Vielmehr kommt es auf die Rahmenbedingungen sowie die 
Bedürfnisse der Studierenden und Lehrenden an.  
Der hlb Berlin vertritt die Interessen der Berliner HAW-Professorinnen und Professoren. Viele 
von uns sind in der Pandemie weit über ihre beruflichen und privaten Grenzen gegangen, um 
hochwertige Online-Lehre für ihre Studierenden ad-hoc bereitzustellen. Über die Semester 
hinweg wurden didaktische Szenarien entwickelt und verbessert. Nun fordern wir, Online-Lehre 
auch nach der Pandemie für Studierende und Lehrende zu ermöglichen, die dies möchten. Dazu 
ist eine gleichwertige Berücksichtigung von Online-Formaten in einer modernisierten LVVO 
unabdingbar.  
Unsere Kernanliegen lauten: 

• Anwendbarkeit von Online-Lehre in sämtlichen Studiengängen; 
• Gleichstellung von Online-Lehre bzgl. Lehrdeputat und Kapazitäten mit der 

Präsenzlehre.  
 
Unser Positionspapier enthält einen entsprechenden Formulierungs- und Streichungsvorschlag.  
Darüber hinaus müssen für innovative Lehr-Lernszenarien, egal in welcher raum- und/oder 
zeitunabhängigen Form, auch zukünftig Freistellungen für die Vorbereitung und prototypische 
Testung gegeben werden.  
 
Wir fordern deshalb, auch angesichts des bedingten Promotionsrechts, eine Verdopplung der 
Ermäßigungstatbestände, um die über die Jahre immer mehr gewachsenen Aufgaben zukünftig 
besser schultern zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Anne König, Vorsitzende hlb Berlin 
  



(Zur Information: Positionspapier zur digitalen Lehre vom 8. 6. 2021) 
 
Digitale Lehre auch nach der Pandemie zielgerichtet und qualitätsgerecht in 
Präsenzstudiengängen integrieren. Position des Hochschullehrerbundes Landesverband 
Berlin zur Anpassung der LVVO im Themenbereich Digitale Lehre. 
 
Berlin, den 8. Juni 2021. 
 
Position: 
Der Hochschullehrerbund Landesverband Berlin e. V. (kurz hlb-Berlin) fordert, digitale Lehre als 
gleichberechtigt zu anderen Lehr-Lernformaten anzurechnen. Dazu muss die LVVO im § 3, und 
dort in den Absätzen (3) und (7) angepasst werden. Wir fordern 
1.) Die Ergänzung des § 3 (3) mit einem weiteren Satz: „Dazu gehören auch aktiv betreute 
Online-Veranstaltungen“1. 
2.) Die Streichung der Sätze 2 und 3 im § 3 (7)2. 
Der vollständige Text sollte lauten: 

 
Begründung: 
Blended-, Hybrid- und Onlinelehre muss die Anforderungen in Bezug auf Aktualität, 
Wissenschaftlichkeit, Anwendungsbezug, Interaktivität und kritisch-reflektierte 
Transferleistungen ebenso erfüllen wie Präsenzlehre. Voraussetzung dazu ist die gleiche 
Anrechnung. 
Dieses Dokument ist online verfügbar unter: https://www.hlb-berlin.de/#POLITIKUNDMEDIEN 

1 IST § 3 Lehrveranstaltungen, Anrechnungen (3) (3) Vorlesungen, Übungen, Seminare, 
Kolloquien, Repetitorien, künstlerischer Einzel- und Gruppenunterricht sowie hinsichtlich der 
Vor- und Nachbereitungszeit gleichwertige Lehrveranstaltungen, an Fachhochschulen auch 
seminaristischer Unterricht und Praktika, werden auf die Lehrverpflichtung voll angerechnet.
2 IST § 3 Lehrveranstaltungen, Anrechnung (7) Satz 1: Lehrveranstaltungen, die nicht in 
Wochenstunden je Semester ausgedrückt sind, werden entsprechend umgerechnet. Satz 2: Für 
die Umrechnung von Unterrichtseinheiten im Fernstudium werden der Zeitaufwand für das 
Fernstudium und der Zeitaufwand für das Präsenzstudium, bezogen auf den entsprechenden 
Studienumfang, miteinander verglichen. Die Studien- und Prüfungsordnungen für das 
Fernstudium können drei Zehntel bis höchstens acht Zehntel des für das entsprechende 
Präsenzstudium erforderlichen Zeitaufwands vorsehen. 


